Veroffentlicht am: 20.12.2018
In Kraft ab:21.12.2018

Betriebssatzung des Entsorgungs- und Verkehrsbetriebes

Auf Grund des § 5 Abs. 1 der Kommunalverfassung fiir das Land Mecklenburg-Vorpommern KV
M-V vom  13. Juli 2011 (GVOBI. M-V 2011 S. 777) in Verbindung mit § 2 der
Eigenbetriebsverordnung (EigVO M-V) vom 14.07.2017 (GVOBI. M-V 2017 S. 77) hat die
Biirgerschaft der Hansestadt Wismar in ihrer Sitzung am 13.12.2018 folgende Neufassung der
Betriebssatzung beschlossen:

Artikel 1
Neufassung der Betriebssatzung

l.
Grundlagen

§ 1 Name

Der Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb der Hansestadt Wismar wird nach den Vorschriften der
Eigenbetriebsverordnung fiir das Land Mecklenburg-Vorpommern und nach dieser
Betriebssatzung in der Rechtsform eines Eigenbetriebes ohne eigene Rechtspersonlichkeit unter
dem Namen:

Hansestadt Wismar
Der Biirgermeister

Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
gefiihrt.

§ 2 Bereiche
Der Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb der Hansestadt Wismar gliedert sich in die Bereiche
1. Stadtreinigung,

2. Stadtentwasserung und
3. Stadtverkehr.
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Das Stammkap

§ 3 Stammkapital

ital des Eigenbetriebs betragt

8.800.000,00 €

in Worten: Achtmillionenachthunderttausend Euro

und setzt sich wie folgt zusammen:

Bereich Stadtreinigung: 3.707.825,50 €
Bereich Stadtentwasserung: 5.092.174,50 €
Bereich Stadtverkehr: 0,00 €

§ 4 Gegenstand des Eigenbetriebes

(1) Dem Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb obliegen Aufgaben in den Bereichen Stadtreinigung,
Stadtentwasserung und Stadtverkehr.

(2) Im Bereich Stadtreinigung obliegen dem Eigenbetrieb insbesondere die folgenden Aufgaben

1.

2.
3.
4

Durchflihrung der Abfallentsorgung,

Durchflihrung der StraBenreinigung und des Winterdienstes,

Durchfiihrung der Griinflachenpflege,

Tatigkeiten zur Durchsetzung der StraBenreinigungssatzung und der
Abfallsatzung der Hansestadt Wismar,

Tatigkeiten zur Abwicklung von Aufgaben, die durch die Umsetzung des
Landkreisneuordnungsgesetzes - LNOG M-V vom 12.07.2010 (GVOBI. M-V 2010,
S. 366) nicht mehr vom eigenen Wirkungskreis der Hansestadt Wismar umfasst
sind,

Errichtung, Erwerb, Erweiterung sowie Betrieb von Anlagen und Maschinen, die
Voraussetzung fiir die Erfiillung der vorstehend genannten Aufgaben sind, u.a.
die  Errichtung, die  Erweiterung und der Betrieb  stadtischer
Abfallentsorgungsanlagen inklusive der Planung wund der Leitung der
erforderlichen BaumaBnahmen sowie der Durchfiihrung der erforderlichen
Genehmigungsverfahren.

(3) Im Bereich Stadtentwisserung obliegen dem Eigenbetrieb insbesondere die folgenden

Aufgaben:
1.

Errichtung, Erweiterung und Betrieb von Abwasserentsorgungs- und  Abwasser-
reinigungsanlagen (Kldranlagen, Pumpwerke, Kanalnetz und Sonderbauwerke)
von Rohrleitungen und Sonderbauwerken fiir Hausanschlisse sowie von
Sammlern, inklusiver der Planung und Leitung der erforderlichen BaumaBnahmen
und der Durchflihrung der erforderlichen Genehmigungsverfahren ,

Errichtung, Erweiterung und Betrieb von Kanal- und
StraBenunterhaltungsanlagen inklusive der Planung und der Leitung der
erforderlichen BaumaBnahmen und der Durchflihrung der erforderlichen
Genehmigungsverfahren,
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(4)

(5)

(6)

(7)

3. Durchfiihrung von Verwaltungs- und Gerichtsverfahren zu Anschliissen an die
Stadtentwasserung,

4, Aufbau und Aktualisierung des Kanalkatasters nach den Bestimmungen des
Landeswassergesetzes M-V und der Abwassersatzung der Hansestadt Wismar in
der jeweils geltenden Fassung.

Im Bereich Stadtverkehr obliegen dem Eigenbetrieb insbesondere die folgenden Aufgaben:
1. Durchfiihrung  der erforderlichen  MaBnahmen zur Umsetzung des
Parkraumkonzeptes fiir die Hansestadt Wismar unter Beriicksichtigung der
Benutzungs- und Entgeltordnung flir Parkierungsanlagen in der Hansestadt
Wismar in der jeweils geltenden Fassung,

2. Durchflihrung von UnterhaltungsmaBBnahmen an Verkehrsanlagen,
3. Tatigkeiten zur Abwicklung von Aufgaben, die durch die Umsetzung des
Landkreisneuordnungsgesetzes - LNOG M-V nicht mehr vom eigenen

Wirkungskreis des Hansestadt Wismar umfasst sind.

Der Eigenbetrieb ist nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten unter Beachtung der
kaufmannischen Grundsétze zu fiihren. Er kann alle seinen Gegenstand fordernden oder ihn
wirtschaftlich  beriihrenden Geschafte im Rahmen des gesetzlich, insbesondere
kommunalverfassungsrechtlich Zuldssigen betreiben; dies gilt insbesondere fiir die
abwasser-, abfall- und parkierungswirtschaftlichen Betadtigungen. Er ist berechtigt, im
gesetzlich zuldssigen Rahmen mit der Erledigung seiner Aufgaben Dritte zu beauftragen
oder die Fachamter der Hansestadt Wismar an solchen zu beteiligen.

Der Eigenbetrieb kann aufgrund von Vereinbarungen nach MaBgabe der KV M-V sein
raumliches Aufgabengebiet auf andere Gemeinden oder Teile davon ausdehnen.

Der Eigenbetrieb kann die Fachdmter der Hansestadt Wismar bei der Wahrnehmung ihrer
Aufgaben unterstiitzen, wenn die dafiir erforderlichen Tatigkeiten im Zusammenhang mit
der Erfiillung des Betriebsgegenstandes stehen. Der Eigenbetrieb kann zur Unterstiitzung
der ordnungsgemaBen Wahrnehmung seiner Aufgaben die Fachdmter der Hansestadt
Wismar mit der Beauftragung von Geschaftsvorfiallen und der Wahrnehmung von
Verwaltungsaufgaben gegen Kostenerstattung betrauen.

§ 5 Wirtschaftsjahr

Das Wirtschaftsjahr des Eigenbetriebes ist das Kalenderjahr.

(1)

§ 6 Gebiihren, Entgelte, Beitrage, Kostenerstattung

Der Eigenbetrieb erhebt fiir seine Tatigkeiten Gebiihren, Entgelte und/oder Beitrdge auf
Basis der geltenden gesetzlichen Regelungen und den jeweils geltenden Gebiihren- und
Beitragssatzungen sowie den jeweils geltenden Entgeltordnungen. Er ist berechtigt, die
erforderlichen Verwaltungs- und Gerichtsverfahren durchzufiihren, die fiir die Erhebung und
Durchsetzung der Gebihren, Entgelte oder Beitrdge notwendig sind.
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(2)

Fir die Leistungen, die der Eigenbetrieb fiir Fachdmter der Hansestadt Wismar erbringt,
erhalt er seine Kosten erstattet.

1.
Organisation, Aufgaben und Entscheidungsbefugnisse

§ 7 Leitung des Eigenbetriebes

Der Eigenbetrieb hat eine Betriebsleitung, die aus einer Person besteht. Die Betriebsleitung
vertritt den Betrieb nach auBen. Die Vertretungsbefugnis umfasst alle Angelegenheiten, die in
die Entscheidungszustandigkeit der Betriebsleitung fallen.

(1)

(2)

(3)

§ 8 Aufgaben und Befugnisse der Betriebsleitung

Die Betriebsleitung leitet den Eigenbetrieb. Sie ist fiir seine wirtschaftliche Fiihrung nach
kaufmannischen Grundsatzen verantwortlich.

Die Betriebsleitung ist berechtigt, dem Eigenbetrieb zugeordnete Bedienstete im Rahmen
von § 5 Abs. 2 EigVO M-V mit ihrer Vertretung zu beauftragen. Diese Berechtigung gilt
insbesondere fiir eine Vertretung durch die leitenden Bediensteten der einzelnen Bereiche
im Sinne von § 2 dieser Satzung und fiir die kaufmannische Leitung.

Der Betriebsleitung obliegen die laufende Betriebsfiihrung sowie die Entscheidung von
Angelegenheiten, fiir die die Birgerschaft der Hansestadt Wismar ihre Befugnisse nach
MaBgabe von § 8 Abs. 4 dieser Satzung und fiir die der Biirgermeister seine Befugnisse
nach Mal3gabe von § 8 Abs. 5 dieser Satzung auf die Betriebsleitung lbertragen haben.

Zu den Geschaften der laufenden Betriebsfiihrung gehdren insbesondere Entscheidungen
von geringer wirtschaftlicher Bedeutung, Entscheidungen, die den laufenden
Geschéftsbetrieb aufrechterhalten und gesetzlich oder tariflich gebundene Entscheidungen.

Als Entscheidungen von geringer wirtschaftlicher Bedeutung gelten u.a. die Vergabe von
Auftrigen nach der Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen (VOB) bis zu einem
Wert von 100.000,00 €, bei sonstigen Auftragen und dem Abschluss von sonstigen
Vertrdgen bis zu einem Wert von 100.000,00 €. Bei Dauerschuldverhaltnissen und
wiederkehrenden Leistungen bestimmt sich der Wert nach dem Jahresbetrag des Auftrags
bzw. der Leistung.

Als Entscheidungen, die den laufenden Geschéaftsbetrieb aufrechterhalten, gelten
insbesondere

1. die Organisation des internen Geschaftsbetriebs einschlieBlich  des
innerbetrieblichen Personaleinsatzes und die Wahrnehmung des Direktionsrechts
gegeniiber den Bediensteten,

2. die Aufstellung und Ausfiihrung des Wirtschaftsplans, u.a. durch den Einkauf von
regelmaBig bendtigten Rohstoffen und Materialien sowie die Anordnung und
vertragliche Bindung der notwendigen InstandhaltungsmaBnahmen und Ersatz-
und Erweiterungsinvestitionen innerhalb der Wertgrenzen fiir Entscheidungen
von geringer wirtschaftlicher Bedeutung und
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3. die Gewahrleistung eines ordnungsgemaBen Rechnungswesens.

(4) Die Biirgerschaft der Hansestadt Wismar (ibertragt der Betriebsleitung die Befugnis, nach

(5)

(6)

(7)

MaBgabe der folgenden Wertgrenzen lber die folgenden Angelegenheiten zu entscheiden:

1. die Genehmigung von Vertrdgen unter entsprechender Anwendung von § 38 Abs.
6 S.6 und 7 KV M-V bis zu einer Wertgrenze von 25.000,00 € im Einzelfall,
2. die Verfligung uber das Vermdgen der Hansestadt Wismar, das dem Eigenbetrieb

fur die Wahrnehmung seiner Aufgaben zugeordnet ist, insbesondere die
VerauBerung oder Belastung von Grundsticken, den Erwerb von
Vermdgensgegenstanden, Schenkungen, die Hingabe von Darlehen sowie die
entgeltliche VerduBerung von Sachen, Forderungen und anderen Rechten
unterhalb einer Wertgrenze von 100.000,00 €,

3. die Aufnahme von Darlehen und Krediten im Rahmen des genehmigten
Wirtschaftsplans unterhalb einer Wertgrenze von 2.500.000,00 €,

4, bei der unentgeltlichen VerduBerung von Sachen, Forderungen und anderen
Rechten unterhalb einer Wertgrenze von 10.000,00 €,

5. die Zustimmung zu lber- und auBerplanmaBigen Aufwendungen unterhalb einer
Wertgrenze von 100.000,00 €,

6. die Ubernahme von Biirgschaften, der Abschluss von Gewahrvertrigen, die

Bestellung sonstiger Sicherheiten flir Dritte sowie wirtschaftlich gleich zu
achtender Rechtsgeschafte unterhalb einer Wertgrenze von 10.000,00 €,

7. der Erlass, die Niederschlagung und Stundung von Forderungen (Gebiihren,
Beitrdge oder Entgelte) unterhalb einer Wertgrenze von 10.000,00 €.

Soweit die Hansestadt Wismar zum Vorsteuerabzug berechtigt ist, ist fiir die Ermittlung der
Wertgrenzen der Nettobetrag maBgebend. Anderenfalls ist vom Bruttobetrag auszugehen.
Bei Dauerschuldverhdltnissen und wiederkehrenden Leistungen bestimmt sich der Wert
nach dem Jahresbetrag des Auftrags bzw. der Leistung.

Der Biirgermeister libertragt der Betriebsleitung nach MaBgabe von § 10 Abs. 2 EigVO M-V
die ihm als Dienstvorgesetzten zustehenden Direktions- und Disziplinarbefugnisse fiir die
dem Eigenbetrieb zugeordneten Bediensteten der Hansestadt Wismar.

Die Betriebsleitung hat den Biirgermeister der Hansestadt Wismar rechtzeitig und
umfassend liber alle wichtigen Angelegenheiten zu unterrichten; insbesondere sind alle
MaBnahmen mitzuteilen, welche die Haushaltswirtschaft der Hansestadt Wismar beriihren.
Der Bilirgermeister kann vom Betriebsleiter jederzeit Auskunft verlangen.

Die Betriebsleitung nimmt an den Sitzungen des Eigenbetriebsausschusses mit beratender
Stimme teil. Sie ist berechtigt und auf Verlangen eines Ausschussmitgliedes verpflichtet, zu
den Beratungsgegenstanden Stellung zu nehmen und Auskiinfte zu erteilen.

§ 9 Aufgaben und Befugnisse des Eigenbetriebsausschusses

In der Hansestadt Wismar existiert ein Eigenbetriebsausschuss, der auch fiir die
Angelegenheiten des Entsorgungs- und Verkehrsbetriebes der Hansestadt Wismar zustandig
ist. Es handelt sich um einen Betriebsausschuss im Sinne der EigVO M-V, der gemaB3 § 8
Abs. 6 S. 3 der Hauptsatzung der Hansestadt Wismar eine beschlieBende Funktion hat. Die
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beschlieBende Funktion gilt fir die Entscheidungsbefugnisse, die die Biirgerschaft der
Hansestadt Wismar dem Eigenbetriebsausschuss libertragt. In allen anderen
Angelegenheiten des Eigenbetriebs ist der Eigenbetriebsausschuss beratend tatig.

(2) Die Biirgerschaft der Hansestadt Wismar ibertrigt dem Eigenbetriebsausschuss nach

(3)

(4)

(5)

MaBgabe folgender Wertgrenzen die folgenden Entscheidungsbefugnisse:

1. die Genehmigung von Vertragen unter entsprechenden Anwendung von § 38
Abs. 6 S. 6 und 7 KV M-V innerhalb einer Wertgrenze zwischen 50.000,00 € und
125.000,00 € im Einzelfall,

2. die Verfligung uber das Vermdgen der Hansestadt Wismar, das dem Eigenbetrieb
fur die Wahrnehmung seiner Aufgaben zugeordnet ist, insbesondere die
VerauBerung oder Belastung von Grundstiicken, den Erwerb von
Vermdgensgegenstanden, Schenkungen, die Hingabe von Darlehen sowie die
entgeltliche VerduBerung von Sachen, Forderungen und anderen Rechten
innerhalb einer Wertgrenze zwischen 125.000,00 € und 250.000,00 €,

3. die Aufnahme von Darlehen und Krediten im Rahmen des genehmigten
Wirtschaftsplans innerhalb einer Wertgrenze zwischen 3.000.000,00 € und
4.000.000,00 €,

4. die unentgeltliche VerduBerung von Sachen, Forderungen und anderen Rechten
innerhalb einer Wertgrenze zwischen 50.000,00 € und 250.000,00 €,

5. die Zustimmung zu lber- und auBerplanmaBigen Aufwendungen innerhalb
einer Wertgrenze zwischen 125.000,00 € und 250.000,00 €,

6. die Ubernahme von Biirgschaften, der Abschluss von Gewihrvertriagen, die

Bestellung sonstiger Sicherheiten flir Dritte sowie wirtschaftlich gleich zu
achtender Rechtsgeschadfte innerhalb einer Wertgrenze zwischen 125.000,00 €
und 250.000,00 €,

7. der Erlass, die Niederschlagung und Stundung von Forderungen (Gebiihren,
Betrdge oder Entgelte) innerhalb einer Wertgrenze zwischen 125.000,00 € und
250.000,00 €.

Soweit die Hansestadt Wismar zum Vorsteuerabzug berechtigt ist, ist fiir die Ermittlung der
Wertgrenze der Nettobetrag maBgebend. Anderenfalls ist vom Bruttobetrag auszugehen.
Bei Dauerschuldverhdltnissen und wiederkehrenden Leistungen bestimmt sich der Wert
nach dem Jahresbetrag des Auftrags bzw. der Leistung.

Die Biirgerschaft der Hansestadt Wismar (bertrdgt ihre Befugnisse als oberste
Dienstbehdrde nach MaBgabe von § 10 Abs. 1 EigVO M-V auf den Eigenbetriebsausschuss.

Der Eigenbetriebsausschuss wirkt an der Vorbereitung der Beschliisse der Blirgerschaft der
Hansestadt Wismar in den Angelegenheiten des Eigenbetriebes mit.

Die Hauptsatzung der Hansestadt Wismar regelt die Zusammensetzung des
Eigenbetriebsausschusses.

(6) Die Sitzungen des Ausschusses sind Gffentlich. Die Vorschriften iber die Sitzungen der

Biirgerschaft der Hansestadt Wismar in & 6 Abs. 2 und 3 der Hauptsatzung gelten
entsprechend.

§ 10 Biirgermeister
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Der Blirgermeister bereitet die Beschliisse der Biirgerschaft der Hansestadt Wismar und
ihrer Ausschiisse in den Angelegenheiten des Eigenbetriebs vor und flhrt sie aus.

Der Biirgermeister entscheidet in eigener Zustandigkeit tber alle Angelegenheiten, die nicht
von der Birgerschaft der Hansestadt Wismar oder dem Eigenbetriebsausschuss
wahrgenommen werden und nicht auf die Betriebsleitung libertragen sind.

Die Birgerschaft der Hansestadt Wismar (ibertragt dem Biirgermeister nach MaBgabe
folgender Wertgrenzen die folgenden Entscheidungsbefugnisse:
1. die Genehmigung von Vertragen unter entsprechender Anwendung von & 38 Abs.
6 S. 6 und 7 KV M-V innerhalb einer Wertgrenze zwischen 25.000,00 € und
50.000,00 € im Einzelfall,

2. die Zustimmung zu liber- und auBerplanmaBigen Aufwendungen innerhalb einer
Wertgrenze zwischen 100.000,00 € und 125.000,00 €,
3. die Verfligung uber das Vermdgen der Hansestadt Wismar, das dem Eigenbetrieb

fur die Wahrnehmung seiner Aufgaben zugeordnet ist, insbesondere die
VerauBerung oder Belastung von Grundstlicken, den Erwerb von
Vermdgensgegenstanden, Schenkungen, die Hingabe von Darlehen sowie die
entgeltliche VerduBerung von Sachen, Forderungen und anderen Rechten
innerhalb einer Wertgrenze zwischen 100.000,00 € und 125.000,00 €,

4. die Aufnahme von Darlehen und Krediten im Rahmen des genehmigten
Wirtschaftsplans innerhalb einer Wertgrenze zwischen 2.500.000,00 € und
3.000.000,00 €,

5. bei der unentgeltlichen VerauBerung von Sachen, Forderungen und anderen
Rechten innerhalb einer Wertgrenze zwischen 10.000,00 € und 50.000,00 €,

6. die Ubernahme von Biirgschaften, der Abschluss von Gewdahrvertragen, die

Bestellung sonstiger Sicherheiten fiir Dritte sowie wirtschaftlich gleich zu
achtender Rechtsgeschafte innerhalb einer Wertgrenze zwischen 10.000,00 €
und 125.000,00 €,

7. der Erlass, die Niederschlagung und Stundung von Forderungen (Gebiihren,
Beitrdge oder Entgelte) innerhalb einer Wertgrenze zwischen 10.000,00 € und
125.000,00 €.

Daneben trifft er Entscheidungen von &duBerster Dringlichkeit anstelle des
Betriebsausschusses. In diesen Fallen ist die Betriebsleitung zuvor zu hdéren. Diese
Entscheidungen bediirfen der Genehmigung durch den Eigenbetriebsausschuss, soweit
dieser nach MaBgabe der EigvO M-V und dieser Satzung zustindig ist, im Ubrigen der
Genehmigung durch die Biirgerschaft der Hansestadt Wismar.

Der Birgermeister nimmt als Dienstvorgesetzter der dem Eigenbetrieb zugeordneten
Bediensteten der Hansestadt Wismar die Befugnisse wahr, die nicht nach den MaBgaben
der EigvO M-V und dieser Satzung auf den Betriebsleiter zur Wahrnehmung seiner
Aufgaben lbertragen wurden.

Der Biirgermeister ist berechtigt, der Betriebsleitung Weisungen zu erteilen, insbesondere
zur Gewahrleistung der RechtmaBigkeit der Aufgabenerfiillung und einer einheitlichen
Verwaltungsfiihrung. Im Hinblick auf die Angelegenheiten der laufenden Betriebsfiihrung
im Sinne von & 8 Abs. 3 dieser Satzung dirfen Weisungen nur zur Gewahrleistung der
RechtmaBigkeit der Aufgabenerfiillung erteilt werden.
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(1)

(2)

(1)

§ 11 Biirgerschaft der Hansestadt Wismar

Die Biirgerschaft der Hansestadt Wismar ist flir alle wichtigen Angelegenheiten des
Eigenbetriebes zustdndig, soweit sie die betreffenden Entscheidungsbefugnisse nicht durch
Gesetz, diese Satzung oder durch einen Beschluss auf den Biirgermeister, den
Eigenbetriebsausschuss oder die Betriebsleitung tibertragen hat.

Die Biirgerschaft der Hansestadt Wismar beschlie3t (iber alle Angelegenheiten, die nach §
22 Abs. 3 KV M-V ihrer Beschlussfassung vorbehalten sind. Dazu kommt die
Beschlussfassung in den folgenden Angelegenheiten:

1. die Auflésung des Eigenbetriebes,

2. die Bestellung und Abberufung der Betriebsleitung,

3. die Feststellung des Wirtschaftsplanes und des Nachtragswirtschaftsplanes,

4 die Feststellung des Jahresabschlusses, die Verwendung des Jahresiliberschusses
oder die Behandlung des Jahresfehlbetrages sowie die Entlastung der
Betriebsleitung,
die Ruickzahlung von Eigenkapital aus dem Eigenbetrieb,

6. die Gewdhrung von Krediten der Gemeinde an den Eigenbetrieb, des
Eigenbetriebes an die Gemeinde oder an einen anderen Eigenbetrieb der
Gemeinde,

7. die Festsetzung der allgemeinen Lieferbedingungen, insbesondere der
allgemeinen Tarife.

o

§ 12 Formvorschriften fiir den Eigenbetrieb

Erkldrungen des Eigenbetriebes, durch die die Hansestadt Wismar verpflichtet werden soll
oder eine Vollmacht erteilt wird, bediirfen der Schriftform. Sie sind vom Biirgermeister und
der Betriebsleitung handschriftlich zu unterzeichnen und mit dem Dienstsiegel zu versehen.

(2) Fir Erkldrungen, durch die die Hansestadt Wismar verpflichtet werden soll oder eine

(3)

(1)

Vollmacht erteilt wird, gilt, dass sie durch die Betriebsleitung in einfacher Schriftform
ausgefertigt werden, sofern

- die Wertgrenzen nach § 8 Abs. 3 und Abs. 4 dieser Satzung unterschritten sind oder,

- diese dazu dienen, den laufenden Geschaftsbetrieb aufrechtzuerhalten oder

- es sich um gesetzlich oder tariflich gebundene Entscheidungen handelt.

Die Betriebsleitung unterzeichnet unter dem Namen des Eigenbetriebs. Die nach § 8 Abs. 2
dieser Satzung mit der Vertretung beauftragten Bediensteten des Eigenbetriebs
unterschreiben ,Im Auftrag".

M.
Wirtschafts- und Investitionsplanung, Wirtschaftsfiihrung

§ 13 Nachtragswirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan kann nur bis zum Ablauf des Wirtschaftsjahres durch einen
Nachtragswirtschaftsplan geandert werden.
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(2)

(3)

(4)

Ein Nachtragswirtschaftsplan ist unverziiglich aufzustellen und zu beschlieBen, wenn sich
zeigt, dass der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen des Wirtschaftsjahres aus der
laufenden Geschaftstatigkeit in erheblichem Umfang nicht ausreicht, um die Auszahlungen
zur planmaBigen Tilgung von Krediten fur Investitionen und
InvestitionsforderungsmaBnahmen zu decken oder eine bereits bestehende Deckungsliicke
sich wesentlich erhéhen wird. Erheblich im Sinne des Satzes 1 ist ein Saldo, der 3 vom
Hundert der Auszahlungen des Finanzplanes lbersteigt. Wesentlich im Sinne des Satzes 1
ist eine bereits im Finanzplan bestehende Deckungsliicke, die sich um 3 vom Hundert der
Auszahlungen erhoht.

Ein Nachtragswirtschaftsplan ist unverziiglich aufzustellen und zu beschlieBen, wenn im
Erfolgs- oder Finanzplan bisher nicht veranschlagte oder zusatzliche Aufwendungen oder
Auszahlungen bei einzelnen Positionen in einem im Verhdltnis zu den
Gesamtaufwendungen oder —auszahlungen wesentlichen Umfang getdtigt werden sollen
oder missen. Als wesentlich gelten zusatzliche Aufwendungen oder Auszahlungen im Sinne
von Satz 1, wenn sie mehr als 5 vom Hundert der Gesamtaufwendungen oder
-auszahlungen ausmachen.

Ein Nachtragswirtschaftsplan ist unverziglich aufzustellen und zu beschlieBen, wenn
Auszahlungen fur bisher nicht veranschlagte Investitionen oder
InvestitionsférderungsmaBnahmen geleistet werden sollen oder sich die Auszahlungen fiir
bereits veranschlagte Investitionen oder InvestitionsférderungsmaBnahmen wesentlich
erhohen werden. Eine wesentliche Erhéhung von Auszahlungen fiir Investitionen im Sinne
von Satz 1 ist anzunehmen, wenn sie sich um mehr als 10 vom Hundert erhéhen.

§ 14 Investitionsuibersicht

Als Investitionen geringer finanzieller Bedeutung im Sinne von & 25 Abs. 1 und 2 EigV0 M-V, die
in der Investitionsiibersicht zusammengefasst werden kdénnen und flir die auf einen
Wirtschaftlichkeitsvergleich  verzichtet werden kann, gelten die Investitionen und
InvestitionsforderungsmaBnahmen, die eine Wertgrenze von 50.000,00 € unterschreiten.

V.
Schlussvorschriften

§ 15 Sprachformen

Soweit in dieser Satzung Bezeichnungen, die fiir Frauen und Manner gelten, in der mannlichen
Sprachform verwendet werden, gelten diese Bezeichnungen fiir Frauen in der weiblichen
Sprachform.
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§ 16 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die
Betriebssatzung des Entsorgungs- und Verkehrsbetriebes vom 16. Oktober 2008 in der Fassung
der 3. Anderungssatzung vom 06.06.2011 auBer Kraft.

Wismar, 19.12.2018

gez.
Thomas Beyer
Biirgermeister

Hinweis nach § 5 Absatz 5 Kommunalverfassung M-V:

GemaB & 5 Absatz 5 der Kommunalverfassung fiir das Land Mecklenburg-Vorpommern vom 13.
Juli 2011 wird auf Folgendes hingewiesen:

Ein VerstoB3 gegen Verfahrens- und Formvorschriften, die in der Kommunalverfassung enthalten
oder aufgrund der Kommunalverfassung erlassen worden sind, kann nach Ablauf eines Jahres
seit der 6ffentlichen Bekanntmachung dieser Satzung nicht mehr geltend gemacht werden. Die
Folge tritt nicht ein, wenn der VerstoB3 innerhalb der Jahresfrist schriftlich unter Bezeichnung
der verletzten Vorschrift und der Tatsache, aus der sich der VerstoB ergibt, gegeniiber der
Hansestadt Wismar geltend gemacht wird. Eine Verletzung von Anzeige-, Genehmigungs- oder
Bekanntmachungsvorschriften kann hiervon abweichend stets geltend gemacht werden.

Seite 10 von 10



	Veröffentlicht am: 20.12.2018
	Betriebssatzung des Entsorgungs- und Verkehrsbetriebes
	Artikel 1
	Neufassung der Betriebssatzung
	Hansestadt Wismar
	8.800.000,00 €


